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Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 20. Dezember 2012, 2009/15/0146, ausgeführt, dass der

Nachweis der materiellen Voraussetzungen der Steuerfreiheit nach Art. 7 UStG 1994 vom inländischen Lieferer zu

erbringen ist (vgl. die Urteile des EuGH vom 27. September 2007, C-409/04, Teleos, Rz 42 A; vom 27. September 2007,

C-184/05, Twoh International, Rz 23 A sowie vom 6. September 2012, C-273/11, Mecsek-Gabona Kft, Rz 35 A). Aus der

Rechtsprechung des EuGH ist aber auch abzuleiten, dass im Bereich der Nachweisführung nicht auf bloß formelle

Belange, insbesondere den Zeitpunkt der Nachweiserbringung, abzustellen, sondern auch eine spätere

Nachweisführung im Abgabenverfahren ausreichend ist (vgl. das Urteil des EuGH vom 27. September 2007, C-146/05,

Albert Collee, Rz 29). Entscheidend ist somit, dass dem liefernden Unternehmer der Nachweis gelingt, dass die

materiellen Voraussetzungen der Steuerfreiheit zweifelsfrei vorliegen. Beachtet er dabei die in der Verordnung BGBl.

Nr. 401/1996 vorgezeichneten Beweisvorsorgemaßnahmen nicht, liegt es an ihm, gleichwertige Nachweise für die

Beförderung in das übrige Unionsgebiet vorzulegen (Achatz, in Lang/Weinzierl, FS Rödler, 2010, 13 A, 18). Ob der

Nachweis der Beförderung erbracht ist, ist eine Frage der - vom Verwaltungsgerichtshof nur auf ihre Schlüssigkeit zu

prüfenden - Beweiswürdigung.Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 20. Dezember 2012,

2009/15/0146, ausgeführt, dass der Nachweis der materiellen Voraussetzungen der Steuerfreiheit nach Artikel 7, UStG

1994 vom inländischen Lieferer zu erbringen ist vergleiche die Urteile des EuGH vom 27. September 2007, C-409/04,
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Teleos, Rz 42 A; vom 27. September 2007, C-184/05, Twoh International, Rz 23 A sowie vom 6. September 2012, C-

273/11, Mecsek-Gabona Kft, Rz 35 A). Aus der Rechtsprechung des EuGH ist aber auch abzuleiten, dass im Bereich der

Nachweisführung nicht auf bloß formelle Belange, insbesondere den Zeitpunkt der Nachweiserbringung, abzustellen,

sondern auch eine spätere Nachweisführung im Abgabenverfahren ausreichend ist vergleiche das Urteil des EuGH

vom 27. September 2007, C-146/05, Albert Collee, Rz 29). Entscheidend ist somit, dass dem liefernden Unternehmer

der Nachweis gelingt, dass die materiellen Voraussetzungen der Steuerfreiheit zweifelsfrei vorliegen. Beachtet er dabei

die in der Verordnung Bundesgesetzblatt Nr. 401 aus 1996, vorgezeichneten Beweisvorsorgemaßnahmen nicht, liegt

es an ihm, gleichwertige Nachweise für die Beförderung in das übrige Unionsgebiet vorzulegen (Achatz, in

Lang/Weinzierl, FS Rödler, 2010, 13 A, 18). Ob der Nachweis der Beförderung erbracht ist, ist eine Frage der - vom

Verwaltungsgerichtshof nur auf ihre Schlüssigkeit zu prüfenden - Beweiswürdigung.
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